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Management Summary

Lesen Sie nachfolgend, welche Leistungen in der Metall- und Elektroindustrie angeboten werden, wie 
diese in den Unternehmen ausgestaltet sind und welche Bedeutung ihnen zugeschrieben wird. Außerdem 
widmet sich die Studie den monetären Anreizen und der Frage, welche variablen und zusätzlichen Ent-
geltbestandteile ausgezahlt werden und von welchen Kennzahlen, Merkmalen und Zielen diese abhängen.

Finanzielle Sicherheit im Alter 
bleibt ein zentrales Bedürfnis: 
Die betriebliche Altersversorgung 
ist nach wie vor die am wei-
testen verbreitete Zusatzleistung. 
Weitere Schwerpunkte bilden die 
Weiterbildung, Verpflegung und 
Gesundheitsvorsorge.

Der Arbeitgeber hilft vermehrt im 
Haushalt mit: Das Angebot zur 
Unterstützung durch Haushalts-
dienstleistungen (z. B. Einkaufs-, 
Reinigungs- oder Bügelservices) 
hat sich im Vergleich zur Erhe-
bung im Jahr 2017 verzehnfacht.

Die Verbreitung von Eltern-Kind-
Büros, Jobsharing und Fahrrädern 
bzw. E-Bikes hat sich im Vergleich 
zur Umfrage 2017 mehr als verdop-
pelt. Hier zeigt sich, dass man Wün-
schen der Beschäftigten nach einer 
besseren Vereinbarkeit von Beruf 
und Privat leben sowie nach mehr 
Flexibilität stärker entgegenkommt.

Mitarbeitergespräche und Leis-
tungsbeurteilungen sind ein zen-
trales Personalentwicklungs- und 
Führungsinstrument: Rund 85 % 
der Unternehmen führen regel-
mäßig Mitarbeitergespräche und 
65 % führen eine Leistungsbeur-
teilung mit Entgeltrelevanz durch.

Unternehmen legen Wert auf 
Arbeitgeberattraktivität: Die Top 3 
für die Gewinnung und Bindung 
von Fach- und Führungskräften sind 
Flexibilität hinsichtlich der Gestal-
tung von Arbeitszeit und -ort, eine 
marktgerechte Grundvergütung 
und Aufstiegsmöglichkeiten.

Neben einem fixen monat-
lichen Grundentgelt wird den 
Beschäftigten der Metall- und 
Elektroindustrie eine Vielzahl 
weiterer monetärer und nicht 
monetärer Anreize geboten.



ifaa-Studie: Anreiz- und Vergütungssysteme in der Metall- und Elektroindustrie — Teil 26

Einleitung und Studiensteckbrief

Die betriebsspezifische Ausgestaltung der Vergütungsstrukturen und Anreize in Unternehmen stellt 
eine der wesentlichen Aufgaben der Personalarbeit dar. Sie beeinflusst in hohem Maße die Möglichkeit, 
qualifizierte Fach- und Führungskräfte an das Unternehmen zu binden. Dieser Herausforderung stellen 
sich auch die Betriebe der Metall- und Elektroindustrie: Neben einem ohnehin vergleichsweise hohen 
branchentypischen Entgelt bieten die Unternehmen unterschiedliche Zusatzleistungen und Anreize an. 

Die im Jahr 2017 durchgeführte Anreiz- und Vergütungsstudie zur Verbreitung von Zusatzleistungen hat 
gezeigt, dass das Grund- und Leistungsentgelt nicht die einzigen möglichen Vergütungskomponenten 
sind. Ganz im Gegenteil — die Unternehmen bieten vielfach einen bunten und attraktiven Strauß aus 
Maßnahmen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), aus Weiterbildung, erfolgs-
abhängigen Entgelten und anderen Leistungen an, um Beschäftigte anzuwerben, zu halten und zu 
motivieren. Die diesjährigen Ergebnisse verdeutlichen insbesondere die Bedeutung von flexibler Arbeits-
gestaltung für die Bindung von Fach- und Führungskräften. Auch andere Zusatzleistungen — beispiels-
weise im Bereich der Weiterbildung — werden als wichtig angesehen und in großem Maße angeboten. 

Das Ziel der Studie ist es, jenseits der Fixentgelte einen Überblick über die weiteren Vergütungsbestand-
teile und andere Anreize in Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie zu erhalten. Auf diese Weise 
können Entwicklungen und Trends bei der Verbreitung von insbesondere nicht monetären Zusatz-
leistungen herausgestellt werden. Darüber hinaus werden die Gestaltungsparameter von monetären 
Leistungen, wie Leistungszulagen, Prämien oder erfolgsabhängiger Komponenten, untersucht.

25 %

24 %

13 %

8 %

8 %

22 % Maschinenbau (WZ 28)

Herstellung von Metallerzeugnissen (WZ 25) 

Elektrotechnik (WZ 26, WZ 27)

Straßenfahrzeugbau (WZ 29)

Metallerzeugung, -bearbeitung, Gießereien (WZ 24)  

sonstige Branchen

Abb. 1: Welcher Branche lässt sich Ihr Betrieb zuordnen? (n = 228) 
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Im Befragungszeitraum Februar bis Juni 2020 wurden 228 Unternehmen hinsichtlich ihrer angebo-
tenen monetären und nicht monetären Zusatzleistungen befragt. Die Befragung erfolgte internetge-
stützt durch das ifaa — Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. in Zusammenarbeit mit den 
Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie Deutschlands, aus denen auch Erkenntnisse 
regionaler Erhebungen mit eingeflossen sind. Rund die Hälfte der Teilnehmer ist tariflich in der Me-
tall- und Elektro industrie gebunden oder orientiert sich an den Flächentarifverträgen. Die Verteilung 
nach Wirtschaftszweigen (WZ) ist Abbildung 1 zu entnehmen. Die Klassifikation erfolgt nach WZ 2008. 
Abbildung 2 stellt die Verteilung über die Betriebsgrößenklassen dar. 47 % der befragten Unternehmen 
sind kleine und mittelständische Betriebe mit bis zu 249 Beschäftigten.

22 %

25 %

21 %

11 %

18 %

3 % 1 bis 99 Beschäftigte

100 bis 249 Beschäftigte

250 bis 499 Beschäftigte

500 bis 999 Beschäftigte

1 000 und mehr Beschäftigte

nicht beantwortet

Abb. 2: Wie viele Beschäftigte hat Ihr Betrieb? (n = 228) 
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Bedeutung von Anreizen und Zusatzleistungen

Den inhaltlichen Schwerpunkt dieser Studie bilden, neben den variablen monetären Leistungs- und 
Erfolgskomponenten, die nicht monetären Zusatzleistungen. 

Der Begriff »Zusatzleistungen« wird häufig mit dem aus dem englischen Sprachgebrauch stammen-
den Begriff »Fringe Benefits« gleichgesetzt. Hierunter fallen Sachleistungen, insbesondere Waren und 
Dienstleistungen, die der Arbeitgeber freiwillig und über das vereinbarte Entgelt hinaus seinen Be-
schäftigten zur Verfügung stellt (Gabler 2014). 

Daraus ergeben sich zwei wesentliche Merkmale von Zusatzleistungen:
■■ die Freiwilligkeit (ein rechtlicher Anspruch auf Zusatzleistungen besteht nicht) sowie 
■■ der Sachbezug (Vergütung in nicht monetärer Form).

Ihre steigende Bedeutung wird vielfach auf aktuelle sozioökonomische Herausforderungen, wie den 
demografischen Wandel und den damit verbundenen Fachkräftemangel, zurückgeführt. Insbesondere 
wenn hinsichtlich des monetären Entgelts wenig Verhandlungsspielraum besteht, werden Zusatz-
leistungen häufig Bestandteil von Vertrags- und Gehaltsverhandlungen (Koczy 2017). Dies gilt ins-
besondere auch für Angebote zur flexiblen Gestaltung von Arbeitszeit und -ort, die zwar nicht zu  
den »klassischen« Zusatzleistungen gehören, jedoch von vielen Beschäftigten als besonders attraktiv 
empfunden werden und daher auch in vielfacher Hinsicht als Anreiz gelten können.

0 % 50 % 100 %

unternehmenserfolgsabhängige Sonderleistungen
(z. B. Erfolgsbeteiligung)

variable Leistungsvergütung

Tarifbindung

Zusatzleistungen im Bereich Gesundheit/Soziales/Vorsorge

moderne, ergonomische
Arbeitsumgebung/Arbeitsplatzgestaltung/Ausstattung

Standort des Unternehmens

Arbeitgebermarke (z. B. positive Bewertungen auf
Online-Portalen, Auszeichnungen als attraktiver Arbeitgeber)

fixe monetäre Sonderleistungen (z. B. Urlaubsgeld)

Zusatzleistungen im Bereich der Weiterbildung

Karrieremöglichkeiten (z. B. Möglichkeiten des schnellen Aufstiegs durch
Talentmanagementprogramme, Fach- und Führungskarrieren etc.)

marktgerechte fixe Grundvergütung

Flexibilität hinsichtlich der Gestaltung von Arbeitszeit
und -ort (z. B. Gleitzeit, mobile Arbeit)

sehr wichtig wichtig weniger wichtig

Abb. 3: Wie wichtig schätzen Sie die nachfolgenden Themen für die Gewinnung und Bindung von 
Fach- und Führungskräften? (n = 131)
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Abbildung 3 zeigt die Bedeutung, welche die Studienteilnehmer den einzelnen Themen für die Gewin-
nung und Bindung von Fach- und Führungskräften zuschreiben. Hier wird deutlich, dass die Flexibilität 
hinsichtlich der Gestaltung von Arbeitszeit und -ort von den Teilnehmern als das wichtigste Thema — 
noch vor einer marktgerechten Grundvergütung auf Platz 2 — gesehen wird. 98 % der Teilnehmer 
sehen dieses Thema als sehr wichtig oder wichtig an. Dieser Trend lässt sich bereits in der Gestaltung 
von Tarifverträgen erkennen, beispielsweise in der Metall- und Elektroindustrie oder bei der Deutschen 
Bahn, in denen teilweise monetäre Entgeltbestandteile in freie Zeit umgewandelt werden können.

Neben den in Abbildung 3 genannten Faktoren werden weitere in den Freitexten genannt, insbesondere 
das Betriebsklima, der Umgang der Führungskräfte mit den Beschäftigten und der Beschäftigten un-
tereinander sowie Transparenz und Fairness, schon im Recruiting-Prozess. In einem Fall wird der Faktor 
Arbeitsplatzsicherheit genannt. Dieser könnte im Zuge einer wachsenden wirtschaftlichen Unsicherheit 
an Einfluss gewinnen.

72 %

28 %

0 %

Bedeutung wird zunehmen

Bedeutung bleibt unverändert

Bedeutung wird abnehmen

Abb. 4: Wie schätzen Sie die Bedeutung von freiwilligen Zusatzleistungen in Ihrem Unternehmen  
für die Zukunft ein? (n = 131)

35 %

63 %

2 %

ja

nein, Angebot gleichbleibend

nein, Angebot wird reduziert

Abb. 5: Planen Sie, Ihr Angebot an freiwilligen Zusatzleistungen im kommenden Jahr zu erweitern?  
(n = 131)
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Die Bedeutung von freiwilligen Zusatzleistungen für die Zukunft des eigenen Unternehmens wird von 
72 % der Teilnehmer als zunehmend eingeschätzt. Allerdings plant lediglich ein Drittel der Unterneh-
men, sein Angebot an Zusatzleistungen im kommenden Jahr zu erweitern (siehe Abbildungen 4 und 5).

Von einer Erweiterung des Angebots erhoffen sich die Unternehmen in erster Linie eine Steigerung der 
Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten, eine Steigerung ihrer Attraktivität als Arbeitge-
ber im Wettbewerb um Fach-/Führungskräfte sowie ein verbessertes Betriebsklima (siehe Abbildung 6).

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Steigerung der Produktivität/des Outputs

Senkung der Fluktuation
(Erhöhung der Mitarbeiterbindung)

Senkung von Fehltagen

Verbesserung des Betriebsklimas

Steigerung der Arbeitgeberattraktivität im
Wettbewerb um Fach-/Führungskräfte

Steigerung der Motivation und
Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

wesentliches Ziel vordergründig nicht vordergründig

Abb. 6: Falls ja, welche Effekte erhoffen Sie sich von der Erweiterung Ihres Leistungsangebots? (n = 63)
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Flexible Gestaltung von Arbeitszeit und -ort

Die hohe Bedeutung, die der flexiblen Arbeitsgestaltung für die Mitarbeiterbindung zugesprochen 
wird, wird in Abbildung 3 auf Seite 8 belegt. Auch andere Studien und Erhebungen bekräftigen diesen 
Eindruck. Durch den Tarifabschluss 2018 und dem darin verhandelten »Tariflichen Zusatzgeld« (T-ZUG) 
können ausgewählte Beschäftigtengruppen der Metall- und Elektroindustrie unter bestimmten Voraus-
setzungen erstmals zusätzliche freie Tage anstatt der entsprechenden Entgeltkomponente beantragen. 
Eine solche Flexibilität kann zukünftig dabei helfen, den heterogenen Bedürfnissen der Belegschaft 
entgegenzukommen und gleichzeitig die Interessen der Unternehmen zu wahren.

Abbildung 7 zeigt, dass eine solche Umwandlung von Entgeltbestandteilen in Freizeit in rund 30 % der 
Unternehmen — mindestens für Teile der Belegschaft — bereits möglich ist. Betrachtet man lediglich 
Großunternehmen mit 1 000 und mehr Beschäftigten, ist diese Umwandlung sogar in rund der Hälfte 
dieser Unternehmen möglich. Die Verbreitung hat sich im Vergleich zum Jahr 2017 fast verdoppelt,  
was wahrscheinlich ein Ergebnis der Tarifabschlüsse 2018 ist.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
ja, allen Beschäftigten ja, Teilen der Belegschaft

Veränderung zur
Erhebung 20171

Telearbeit/Home Office (von festem Ort
außerhalb des Betriebs aus, z. B. zuhause) 13 % nicht erhoben

34 %flexibler Übergang in die Rente + 47 %

mobile Arbeit (von unterschiedlichen, auch
wechselnden Ort aus, z. B. im Hotel, in der Bahn) 13 % + 32 %

4 %Wahlarbeitszeit + 34 %

11 %Umwandlung von Entgelt(bestandteilen) in Freizeit + 92 %

Langzeit- bzw. Lebensarbeitszeitkonto für
längere Phasen bezahlter Freistellung 11 % + 71 %

Jobsharing (zwei oder mehr Mitarbeiter
teilen sich einen Arbeitsplatz) 5 % + 104 %

52 %Teilzeit + 9 %

13 %Sabbatical + 1 %

4 %Vertrauensarbeitszeit + 3 %

21 %Gleitzeit mit Funktionszeit – 45 %

58 %Gleitzeitkonto für freie Stunden bzw. Tage + 11 %

Abb. 7: Bieten Sie Ihren Beschäftigten die nachfolgenden Möglichkeiten zur flexiblen Gestaltung von 
Arbeitszeit und -ort an? (n = 214)

1Für die Errechnung der Differenzen zur Erhebung im Jahr 2017 wurde eine Gewichtung der Angaben »ja, allen Beschäftigten« (doppelt gewichtet) 
und »ja, Teilen der Belegschaft« (einfach gewichtet) vorgenommen. 
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Noch verbreiteter sind klassische Gleit- und Teilzeitregelungen: Mehr als die Hälfte der beteiligten 
Unternehmen bieten flächendeckend für alle Beschäftigten die Möglichkeit an, ein Arbeitszeitkonto 
auf- bzw. abzubauen, sodass sie bei Bedarf länger bzw. kürzer arbeiten können als die tägliche Soll-
Arbeitszeit. Fast jedes Unternehmen bietet diese Möglichkeit zumindest Teilen der Belegschaft an.  
Das Modell »Gleitzeit mit Funktionszeit«, bei dem Beschäftigte keine verpflichtenden Kernarbeitszeiten 
haben, sondern die Funktionsfähigkeit des Arbeitsbereichs im Vordergrund steht, hat im Vergleich  
zur Erhebung im Jahr 2017 an Bedeutung verloren.

Die Möglichkeit mobil, das heißt von unterschiedlichen, auch wechselnden Orten aus zu arbeiten,  
bieten 13 % der Unternehmen allen und weitere 55 % Teilen der Beschäftigten an. Hier kann eine 
Steigerung im Vergleich zur ersten Erhebung festgestellt werden. Von mobiler Arbeit abzugrenzen ist 
die Telearbeit, zunehmend auch unter dem Begriff »Homeoffice« verstanden, bei der der Beschäftigte 
von einem festen Ort außerhalb des Betriebs aus arbeitet. Einen solchen festen Arbeitsplatz haben rund 
62 % der Unternehmen für einige oder alle Beschäftigte eingerichtet. Hierzu ist jedoch anzumerken, 
dass die meisten Teilnehmer der Studie sich in den ersten Erhebungswochen im Februar und März  
beteiligt haben. Es ist davon auszugehen, dass die Zahlen aufgrund der Entwicklungen durch die 
Corona-Pandemie noch weiter ansteigen werden. Eine Studie des Bayerischen Forschungsinstituts  
für Digitale Transformation (bidt) zeigt, dass in dieser Zeit 43 % der internetnutzenden Berufstätigen 
von zu Hause aus gearbeitet haben (bidt 2020). Laut einer Bitkom-Studie aus dem März 2020 sind es 
sogar 49 % der Beschäftigten (Bitkom 2020). 

Insgesamt wird deutlich, dass zwar viele Möglichkeiten der flexiblen Arbeitsgestaltung angeboten 
werden — allerdings nur Teilen der Belegschaft. Insbesondere in der Administration und in den Engi-
neering- und Projekt-Bereichen scheinen unterschiedliche Maßnahmen zur Steigerung der Flexibilität 
bereits umgesetzt worden zu sein. Diese stoßen allerdings bei Tätigkeiten, die im Schichtbetrieb oder 
vor Ort an den Maschinen erledigt werden müssen, an ihre Grenzen. Auch hier versuchen die Unter-
nehmen zunehmend Flexibilität zu ermöglichen, zum Beispiel durch Gleitzeit in Schichtmodellen. Da-
rüber hinaus geben 66 % der Unternehmen an, für einen Teil der Schichtarbeiter eine temporäre oder 
dauerhafte Befreiung von Schichtarbeit aus privaten oder gesundheitlichen Gründen zu ermöglichen.

Weitere, in den Freitexten genannte Angebote sind die Möglichkeit von Altersteilzeit oder verkürzter 
Vollzeit.
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Maßnahmen zur Personalentwicklung

Die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung der Belegschaft wird in vielen Unternehmen als  
»Investition in die Zukunft« angesehen und in großen Teilen als selbstverständlich praktiziert.

Bereits in der ersten Studie konnte die hohe Verbreitung von Qualifizierungs- und Weiterbildungs-
maßnahmen herausgestellt werden. Insbesondere die fachliche Weiterbildung spielt eine wesentliche 
Rolle — hier sagt fast jedes Unternehmen aus, zumindest Teile der Belegschaft regelmäßig weiterzu-
bilden. Darüber hinaus werden Seminare im IT-Bereich, den Sprachen und Sozialkompetenzen sowie die 
ausbildungs- und berufsbegleitende Weiterbildung besonders häufig angeboten.

Im Vergleich zur Erhebung im Jahr 2017 haben insbesondere Programme zur Jobrotation an Bedeutung 
gewonnen. Jobrotation beschreibt einen systematischen Arbeitsplatzwechsel, der sowohl der Erwei-
terung von Fachkenntnissen als auch der Vermeidung von Monotonie dienen soll (Gabler 2018). Im 
Rahmen der Personalentwicklung wird die Methode häufig als Maßnahme zur Förderung des internen 
Führungskräftenachwuchses genutzt, um den entsprechenden Personen einen Einblick in unterschied-
liche Arbeitsbereiche und betriebliche Abteilungen zu bieten.

Als weitere Maßnahmen werden in den Freitexten Führungskräfte-Trainings und finanzielle Zuschüsse 
zur Weiterbildung genannt. Ein Unternehmen gibt zudem an, eine interne Weiterbildungsakademie  
zu unterhalten, in der die Beschäftigten zielgerichtet geschult werden können.

Zudem wird deutlich, dass Unternehmen bei der Frage differenzieren, wen sie in welchen Bereichen 
weiterbilden. Die meisten Maßnahmen werden zielgruppenspezifisch bestimmten Teilen der Belegschaft 
angeboten, nur wenige werden pauschal der gesamten Belegschaft zur Verfügung gestellt. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

ja, allen Beschäftigten ja, Teilen der Belegschaft

Veränderung zur
Erhebung 2017

finanzielle Förderung fachlicher
Mitgliedschaften (z. B. VDI)

geförderte Auslandsaufenthalte
zwecks Weiterbildung

+ 5 %fachliche/aufgabenspezifische Weiterbildung 77 %

+ 1 %IT-Seminare 34 %

+ 5 %Sprachkurse 28 %

nicht erhobenausbildungs-/berufsbegleitende Weiterbildung 20 %

+ 2 %Ausbau von Sozialkompetenzen/Soft Skills 21 %

- 15 %0 %

- 6 %1 %

- 19 %Stipendienprogramme/Studienbeihilfen 6 %

+ 41 %Jobrotationsprogramme 6 %

+ 20 %Paten-/Mentoren-/Coachingkonzepte 11 %

– 1%Teilnahme an Kongressen/Konferenzen/Messen 19 %

Abb. 8: Bieten Sie Ihren Beschäftigten die nachfolgenden Maßnahmen zur Personalentwicklung an?  
(n = 213)
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Vorsorge- und Beratungsleistungen

Gesundheitsförderung

Das steigende Gesundheitsbewusstsein in der Gesellschaft findet zunehmend auch Einzug in die Vergütung. 
Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) bieten Unternehmen unterschiedliche Leis-
tungen zur Vorsorge und Beratung an. So sind beispielsweise Impfungen2, Vorsorgeuntersuchungen2 und 
die Rückenschule in vielen Betrieben ein fester Bestandteil des Angebots (siehe Abbildung 9).

Um punktuell und spezifisch auf gesundheitliche Themen aufmerksam zu machen, bietet mehr als die 
Hälfte der befragten Unternehmen regelmäßig sogenannte Gesundheitstage an. Hierbei wird, häufig in 
Kooperation mit den regionalen Krankenkassen, ein Tagesangebot an Mitmach-Aktionen, Workshops, 
Vorträgen und »Vor-Ort-Check-ups« zusammengestellt, um die Beschäftigten zu informieren, für ihre 
eigene Gesundheit zu sensibilisieren und ein Bewusstsein für gesundheitsorientiertes Verhalten auch  
im Alltag zu schaffen.

Im Vergleich zur ersten Erhebung im Jahr 2017 hat sich der Anteil der Unternehmen, der Fitness-/Sport-
räume anbietet, verdoppelt. Auch Vorsorgeuntersuchungen sind in ihrer Verbreitung stark angestiegen.

Darüber hinaus wird deutlich, dass eine Differenzierung innerhalb der Belegschaft im Bereich der  
Gesundheitsvorsorge weitaus seltener stattfindet als beispielsweise bei Weiterbildungsmaßnahmen.  
Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen, die sich dazu entschließen, freiwillige Zusatzleistungen in 
diesem Bereich anzubieten, diese meistens allen Beschäftigten zur Verfügung stellen. 

Weitere, in den Freitexten genannte Angebote sind: Seminare zu gesundem Schlaf für Schichtarbeiter, 
Führungskräfteseminare zum Thema Gesundheit, Physiotherapien mit und ohne Indikation, bewegte 
Pausen, Yoga-Kurse und diverse Sportgruppen (Laufen, Fußball, Volleyball …). Zusätzlich geben einige 
Unternehmen an, Kooperationen mit regionalen Dienstleistern und Fitnessstudios einzugehen, um ihren 
Beschäftigten vergünstigte Konditionen zu ermöglichen. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

ja, allen Beschäftigten ja, Teilen der Belegschaft

Veränderung zur
Erhebung 2017

+ 8 %Impfungen 60 %

nicht erhobenGesundheitstage 57 %

+ 44 %Vorsorgeuntersuchungen 52 %

+ 20 %Rückenschule 46 %

- 5 %Erste-Hilfe-Kurse 41 %

- 62 %Zuschuss zu/Übernahme von Sportvereinsbeiträgen 5 %

nicht erhobenErholungsbeihilfen 4 %

nicht erhobenMassagen 17 %

+ 98 %Fitness-/Sportraum 18 %

nicht erhobenZuschuss zu/Übernahme von Beiträgen für Fitnessstudio 24 %

+ 14 %Ernährungsberatung 28 %

+/– 0 %Raucherentwöhnung 31 %

nicht erhobenBetriebssport 40 %

Abb. 9: Bieten Sie Ihren Beschäftigten die nachfolgenden Leistungen zur Gesundheitsvorsorge an? (n = 211)
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Weitere Beratungsleistungen

Weitere Beratungsleistungen, die nicht oder nur indirekt der Gesundheitsförderung dienen, sind in den 
Unternehmen ebenfalls verbreitet, hier insbesondere die Rentenberatung, psychologische Beratung und 
Suchtberatung (siehe Abbildung 10). 

Der Anteil der Unternehmen, die eine Konfliktberatung anbieten, ist im Vergleich zur ersten Erhebung 
in 2017 stark angestiegen. Dagegen hat die Rechtsberatung an Bedeutung verloren.

Die Auswertung der Freitextangaben zeigt, dass einige Unternehmen unter anderem zu den genann-
ten Themen eine übergreifende Sozialberatung anbieten. Ein weiterer genannter Schwerpunkt ist die 
Beratung zu den Themen Elternzeit, Altersteilzeit sowie in einem Fall eine Beratung zu Privatreisen.  
Die Unternehmen kooperieren hierbei häufig mit externen Dienstleistern (EAP3-Anbietern), sozialen 
Stellen oder dem Betriebsarzt.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

ja, allen Beschäftigten ja, Teilen der Belegschaft

Veränderung zur
Erhebung 2017

nicht erhobenRentenberatung 38 %

+ 23 %psychologische Beratung 32 %

+/- 0 %Suchtberatung 31 %

+ 44 %Konfliktberatung 25 %

+ 17 %Schuldnerberatung 18 %

- 13 %Steuerberatung 2 %

- 30 %Rechtsberatung 2 %

– 6 %Erziehungs-/Familienberatung 15 %

nicht erhobenPflegeberatung 17 %

Abb. 10: Bieten Sie Ihren Beschäftigten die nachfolgenden Beratungsleistungen an? (n = 124)

2Bei Maßnahmen, für die gesetzliche Regelungen (z. B. im ArbSchG) bestehen, ist nicht auszuschließen, dass eine Vermengung der Angaben mit den 
gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen stattgefunden hat. Die Umfrage enthielt den Hinweis, zwischen verpflichtenden und freiwilligen Zusatz
leistungen zu unterscheiden. Eine Angabe war nur dann gefordert, wenn es sich um ein freiwilliges Angebot des Arbeitgebers handelte.

3Employee Assistance Program: Programme zur qualifizierten und anonymen Mitarbeiterberatung durch einen externen Anbieter
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Versicherungsleistungen und betriebliche Altersversorgung

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) wird im öffentlichen Diskurs als die am weitesten verbreitete 
Zusatzleistung betrachtet (siehe z. B. Degner und Rohkamm-Bolz 2015). Die ifaa-Studie belegt dies 
und zeigt, dass nahezu alle (96 %) der befragten Unternehmen angaben, Leistungen der bAV allen oder 
einem Teil der Beschäftigten anzubieten. Damit ist diese Leistung eine der am häufigsten angebotenen 
Zusatzleistungen in dieser Studie.

Im Vergleich zur Erhebung im Jahr 2017 haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben.  
Lediglich die Verbreitung von Lebensversicherungen ist etwas gesunken, allerdings hat diese Zusatz-
leistung schon damals keine wesentliche Rolle gespielt.

Neben den in Abbildung 11 dargestellten Versicherungs- und Vorsorgeleistungen werden Bauspar-
verträge und vermögenswirksame Leistungen in den Freitexten genannt. Letztere werden im Kapitel 
»Monetäre Anreize« nochmals beleuchtet.

Versicherungs- und Vorsorgeleistungen können durch den Arbeitgeber innerhalb eines Rahmenver-
trages mit entsprechenden vergünstigten Beiträgen für die Beschäftigten, durch Übernahme des 
gesamten Beitrages oder als Zuschuss zu bestehenden Verträgen gewährt werden. Abbildung 12 zeigt, 
dass knapp zwei Drittel der Unternehmen sich entschlossen haben, Rahmenverträge zur betrieblichen 
Altersversorgung für ihre Beschäftigten abzuschließen. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

ja, allen Beschäftigten ja, Teilen der Belegschaft

Veränderung zur
Erhebung 2017

nicht erhobenPflegezusatzversicherung 4 %

- 14 %Lebensversicherung 5 %

+ 9 %Krankenzusatzversicherung 8 %

+ 1 %Berufsunfähigkeitsversicherung 18 %

+ 4 %Unfallversicherung 29 %

nicht erhobenbetriebliche Altersversorgung (z. B. MetallRente) 92 %

Abb. 11: Bieten Sie Ihren Beschäftigten die nachfolgenden Versicherungsleistungen an? (n = 211)
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Sozialleistungen 

Unter dem Begriff der Sozialleistungen werden nachfolgend alle weiteren, in Abbildung 13 dargestellten, 
freiwilligen Zusatzleistungen zusammengefasst. Es handelt sich hier nicht um gesetzliche oder tarifliche 
Sozialleistungen, wie die gesetzlichen Beiträge zur Kranken-, Renten- oder Arbeitslosenversicherung, 
sondern ausschließlich um darüber hinausgehende freiwillige Sach-, Dienst- oder geldliche Leistungen.

Die meisten Unternehmen beschenken ihre Beschäftigten regelmäßig zu Anlässen wie Geburtstagen, 
Geburten oder Jubiläen, beispielsweise mit Blumen, Geschenkkörben, Sach- oder Geldprämien. 

Die Unterstützung im Bereich der Belegschaftsverpflegung, z. B. in Form von kostenlosem oder be-
zuschusstem Kantinenessen, Getränken, Obst oder kleinen Snacks, konnte bereits in der ersten Studie 
als besonders weit verbreitet herausgestellt werden. Der Anteil der Unternehmen, die eine Kantine 
anbieten können, ist weiterhin sehr hoch, auch wenn er im Vergleich zur Erhebung im Jahr 2017 leicht 
zurückgegangen ist. Dafür ist der Anteil der Unternehmen, die kostenlose Getränke, Snacks und Obst 
anbieten, um rund 10 % angestiegen.

Die größte Veränderung hat sich im Bereich der Haushaltsdienstleistungen (z. B. Einkaufs-, Reinigungs- 
oder Bügelservices) ergeben. Obwohl die Verbreitung mit rund 8 % nach wie vor nicht besonders hoch 
ist, hat sie sich im Vergleich zu 2017 verzehnfacht. 

Eine ähnliche, wenn auch nicht ganz so enorme Entwicklung, ist bei dem Angebot an Eltern-Kind-
Büros zu erkennen. Insgesamt 6 % der Unternehmen geben an, diese allen oder einem Teil der Beschäf-
tigten anzubieten, was fast einer Verdreifachung des Wertes von 2017 entspricht. Auch der Anteil der 
Unternehmen, die einen finanziellen Zuschuss zu Pflege- und Betreuungskosten der Angehörigen leis-
ten, hat sich stark erhöht. Das Angebot an betrieblicher Kinderbetreuung ist dagegen leicht gesunken. 

Weitere Unterstützungsangebote im Bereich der Kinderbetreuung werden in den Freitextfeldern ge-
nannt: So gibt ein Unternehmen an, Betreuungsangebote insbesondere in der Zeit der Schulferien zu 
organisieren, andere Unternehmen können zwar keine eigene betriebliche Kinderbetreuung anbieten, 
vermitteln jedoch Betreuungsplätze in anliegenden Kindergärten.

61 %

39 %

als Rahmenvertrag

als Zuschuss

Abb. 12: Bieten Sie die betriebliche Altersversorgung als Rahmenvertrag oder als Zuschuss an? (n = 93)
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

ja, allen Beschäftigten ja, Teilen der Belegschaft

Veränderung zur
Erhebung 2017

private Nutzung von Vielfliegermeilen/Bahncard/
anderen Vergünstigungen

- 5 %kostenlose/bezuschusste Kantine 60 %

+ 10 %kostenlose Getränke/Snacks/Obst/... 49 %

Arbeitskleidung (über die vorgeschriebene
PSA hinaus), auch zur privaten Nutzung

- 3 %40 %

+ 34 %Einkaufsvergünstigungen 35 %

Eltern-Kind-Büros 2 % + 170 %

Übernahme von Umzugskosten 5 % +/- 0 %

Haushaltsdienstleistungen (z. B. Einkaufsservice,
Reinigungs-/Bügelservice) 5 % + 915 %

Verpflegungszuschuss (z. B. Restaurantgutscheine) 6 % nicht erhoben

+ 14 %Betriebswohnung/Wohnheim 2 %

betriebliche Kinderbetreuung 9 % - 3 %

14 % + 7 %

Übernahme von bzw. Zuschuss zu 
Pflege-/Betreuungskosten

15 % + 85 %

Gutscheine (z. B. Tankgutscheine) 18 % nicht erhoben

Ruheräume 21 % – 9 %

Unterstützung für Fahrtwege (z. B. Jobticket) 24 % nicht erhoben

+ 4 %Mitarbeiterrabatte auf eigene Produkte
oder Dienstleistungen 28 %

anlassbezogene Geschenke (z. B. zum Geburtstag) 74 % nicht erhoben

Abb. 13: Bieten Sie Ihren Beschäftigten die nachfolgenden Sozialleistungen an? (n = 219)



ifaa-Studie: Anreiz- und Vergütungssysteme in der Metall- und Elektroindustrie — Teil 2 19

Mitarbeiterveranstaltungen und gemeinsame Aktivitäten

Mitarbeiterveranstaltungen, die z. B. ein Unterhaltungsprogramm, gemeinsame Aktivitäten sowie Essen 
und Trinken anbieten, sollen Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten ausdrücken, die Unterneh-
menskultur positiv entwickeln und ein Wir-Gefühl innerhalb der Belegschaft auslösen. 

Laut einer Umfrage unter 800 Beschäftigten legen Mitarbeiter besonderen Wert auf Teambuilding, 
kulinarische Angebote, »Party, Show und Entertainment« (Tjo und Vogelsänger 2020) sowie den inter-
nen Informations- und Erfahrungsaustausch. So hätten die vorangegangenen Mitarbeiterveranstal-
tungen dazu beigetragen, dass sich die Einstellung der Beschäftigten zum Unternehmen in rund einem 
Drittel der Fälle und das Verhältnis zu Kollegen und Vorgesetzten bei mehr als der Hälfte verbessert 
hat. Da der Erfolg eines Events im Wesentlichen von der subjektiven Wahrnehmung und Akzeptanz der 
Teilnehmer abhängt, sei die Betrachtung der Bedürfnisse und Erwartungen der jeweiligen Zielgruppe 
besonders entscheidend für den Erfolg einer solchen Veranstaltung. (Tjo und Vogelsänger 2020)

Abbildung 14 zeigt, dass mehr als 80 % der teilnehmenden Unternehmen der Metall- und Elektroin-
dustrie insbesondere die »klassische« Weihnachtsfeier und Betriebsfeste anbieten. Darüber hinaus wird 
auch häufig die gemeinsame Teilnahme an Sportveranstaltungen (wie dem Firmenlauf) organisiert.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

ja, allen Beschäftigten ja, Teilen der Belegschaft Aktivitäten in 2017 nicht erhoben

gemeinsame Teilnahme an 
Sportveranstaltungen (z. B. Firmenlauf) 72 %

Betriebsausflug 26 %

Betriebsfest 78 %

Weihnachtsfeier 83 %

Abb. 14: Bieten Sie Ihren Beschäftigten die nachfolgenden gemeinsamen Aktivitäten an? (n = 205)
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Dienstwagenregelungen und andere Nutzungsrechte

Ein Dienstwagen mit privatem Nutzungsrecht wird nach wie vor als »klassische« Zusatzleistung für 
Führungskräfte und Fachexperten angesehen. Abbildung 15 verdeutlicht, dass 92 % der Unternehmen 
angegeben haben, Dienstwagen ausgewählten Teilen der Belegschaft anzubieten. Hier findet jedoch 
eine starke Differenzierung statt, lediglich 0,46 % der Unternehmen geben an, diese Zusatzleistung 
pauschal allen Beschäftigten anzubieten.

Insbesondere im innerstädtischen Bereich werden Parkmöglichkeiten zunehmend rarer. Um den Be-
schäftigten eine lange morgendliche Parkplatzsuche und Strafzettel zu ersparen, bieten rund 54 % der 
Unternehmen allen Beschäftigten Park- oder Tiefgaragenstellplätze an. Weitere 25 % der Unternehmen 
bieten dies einem Teil der Belegschaft an.

Eine weitere Möglichkeit, der Parkplatzsuche zu entgehen, ist die Anfahrt mit dem Fahrrad oder E-Bike. 
Insgesamt 29 % der Unternehmen geben an, allen oder einem Teil ihrer Belegschaft ein solches  
Gefährt, auch zur privaten Nutzung, zur Verfügung zu stellen. Dies ist mehr als eine Verdoppelung  
der Verbreitung gegenüber den Ergebnissen der Studie im Jahr 2017. 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

ja, allen Beschäftigten ja, Teilen der Belegschaft

Veränderung zur
Erhebung 2017

Zuschuss zu privaten Mobilgeräten bei Nutzung
betrieblicher Anwendungen 

+ 13 %Dienstwagen (auch zur privaten Nutzung) 0 %

nicht erhoben2 %

nicht erhobenDiensthandy/Laptop (auch zur privaten Nutzung) 15 %

+ 117 %Fahrrad/E-Bike (auch zur privaten Nutzung) 17 %

+ 9 %Parkplatz/Tiefgaragenstellplatz 54 %

Abb. 15: Bieten Sie Ihren Beschäftigten die nachfolgenden Nutzungsrechte an? (n = 218)
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Kommunikation von Zusatzleistungen

Die Praxis zeigt, dass die Mehrzahl der Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie freiwillige Zu-
satzleistungen, zusätzliche Anreize und Benefits in unterschiedlicher Form anbieten. Trotzdem kommt 
es immer wieder vor, dass Beschäftigte die angebotenen Leistungen gar nicht kennen oder nicht als 
solche wahrnehmen. Um seine Wirkung als Anreizinstrument zu entfalten, sollte über das Angebot an 
Zusatzleistungen in Unternehmen regelmäßig informiert werden.

Abbildung 16 zeigt, dass die Information in Vorstellungsgesprächen, in Betriebsversammlungen und im 
jährlichen Mitarbeitergespräch als wesentlich erachtet wird. Darüber hinaus nutzen die Unternehmen 
aber auch das Intranet, Aushänge in Sozialräumen oder Rundmails, um die Belegschaft über ihr Ange-
bot an Zusatzleistungen zu informieren.

Neben den in Abbildung 16 genannten Medien, nutzen mehrere Unternehmen Betriebszeitschriften 
oder Monitore, die in den Produktionshallen oder an anderen markanten Stellen im Werk angebracht 
sind, um auf Zusatzleistungen aufmerksam zu machen. Neben der Nutzung von Medien wird seitens 
der Betriebsärzte insbesondere über Leistungen im Gesundheitsbereich informiert.

Für einen zielgerichteten Einsatz von Zusatzleistungen ist es jedoch wichtig, die Mitarbeiter nicht 
nur darüber zu informieren, was angeboten wird, sondern auch die Rückmeldung einzuholen, welche 
Leistungen besonders in Anspruch genommen werden und bei den Beschäftigten »gut ankommen«. 
Hierzu werten die meisten Unternehmen Zugriffe, Anmeldelisten bzw. Nutzungsquoten der Leistun-
gen betriebsintern aus und nutzen diese Information, um das zukünftige Angebot zu planen. Weitere 
Informationen erhalten die Verantwortlichen durch die persönliche Ansprache der Beschäftigten, eine 
Thematisierung in den jährlichen Mitarbeitergesprächen, über den »Flurfunk«, die Mitarbeiterbefragung 
oder den Betriebsrat (siehe Abbildung 17).

0 20 40 60 80 100 120

andere Kanäle

Internet

Flyer/Broschüren

Rundmails

Mitarbeitergespräche

Aushänge in Sozialräumen

Intranet

Betriebsversammlung

Vorstellungsgespräche

Anzahl Nennungen

Abb. 16: Welche Kanäle nutzen Sie, um das Angebot an freiwilligen Zusatzleistungen in Ihrem  
Unternehmen zu kommunizieren? (n = 130, Mehrfachauswahl möglich)
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Abbildung 18 zeigt, dass angebotene Zusatzleistungen in den meisten Fällen dann von den Beschäf-
tigten in Anspruch genommen werden, wenn sie persönlich darauf von Mitarbeitern der Personalab-
teilung oder durch den eigenen Vorgesetzten angesprochen werden. Darüber hinaus besteht in einigen 
Unternehmen die Möglichkeit, standardisierte Buchungen über eine Software, das Intranet oder eine 
Mitarbeiter-App vorzunehmen. Andere Unternehmen gehen »klassisch analog« vor und legen bei-
spielsweise Teilnehmerlisten aus oder hängen diese an das »Schwarze Brett«. Zwei Unternehmen geben 
zudem an, im Vorfeld Ansprechpartner für bestimmte Angebote benannt zu haben, beispielsweise den 
Betriebsarzt für gesundheitsfördernde Programme. 

0 20 40 60 80 100

andere Instrumente

Vergleich mit anderen Unternehmen 
(z. B. über Benchmark-Studien) 

Arbeitgeberbewertungsportale

Vorstellungsgespräche

Austrittsgespräche

Mitarbeiterbefragung

Betriebsrat

»Flurfunk«

Mitarbeitergespräche

betriebsinterne Auswertung der Zugriffe/
Nutzungsquote o. Ä. 

Anzahl Nennungen

Abb. 17: Über welche Wege erfahren Sie, ob die freiwilligen Zusatzleistungen von den Beschäftigten 
angenommen werden? (n = 126, Mehrfachauswahl möglich)

0 20 40 60 80 100 120 140

anderer Zugang

standardisierte Buchung über
Software oder Intranet

Ansprache der Führungskraft

Ansprache der Personalabteilung

Anzahl Nennungen

Abb. 18: Wie erhalten die Beschäftigten Zugang zu den angebotenen Zusatzleistungen?  
(n = 129, Mehrfachauswahl möglich)
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Cafeteria-Systeme, in denen Beschäftigte aus einem definierten Angebot von Leistungen, die für sie 
wertvollsten auswählen können, sind eher eine Randerscheinung. Lediglich 9 % der Unternehmen  
bieten ein solches System an (siehe Abbildung 19).

9 %

91 %

ja

nein

Abb. 19: Nutzen Sie ein Cafeteria-System, in dem die Beschäftigten aus einem Angebot von  
Zusatzleistungen wählen können? (n = 129)
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Herausforderungen und Kosten

Stellen Zusatzleistungen für die Beschäftigten einen willkommenen Nebenverdienst dar, so sind sie  
für die Unternehmen ein Kostenfaktor und mit unterschiedlichen Herausforderungen verbunden.  
Die jährlichen Kosten für solche Leistungen belaufen sich bei den meisten Unternehmen auf bis zu  
10 % der Personalkosten (siehe Abbildung 20). 

Die Kosten werden als wesentliche Herausforderung hinsichtlich der Ausgestaltung von freiwilligen Zu-
satzleistungen gesehen (siehe Abbildung 21). Daneben werden die administrativen Hürden und gesetz-
liche Vorgaben genannt. Ein weiterer Problempunkt ist, dass den Unternehmen oftmals ein Instrument 
fehlt, um die Wirksamkeit der angebotenen Leistungen zu messen bzw. Verhaltensänderungen festzu-
stellen. 

Neben den in Abbildung 21 dargestellten Herausforderungen werden in den Freitexten weitere Pro-
bleme, wie steuerliche Hürden und der personelle Aufwand genannt. Darüber hinaus sehen mehrere 
Unternehmen die Schwierigkeit, den unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Zielgruppen 
(Familien, junge Beschäftigte, ältere Beschäftigte etc.) gerecht zu werden. Häufig tritt auch nach einer 
gewissen Zeit ein Gewöhnungseffekt ein, sodass bestimmte Leistungen als selbstverständlich wahr-
genommen werden und eine positive Wirkung auf die Motivation und das Arbeitsverhalten der  
Beschäftigten nur kurzfristig feststellbar ist.

34 %

34 %

7 %

1 %

24 %
< 5 % der Personalkosten

5-10 % der Personalkosten

10-20 % der Personalkosten

> 20 % der Personalkosten

nicht bekannt

Abb. 20: Wie hoch schätzen Sie die jährlichen Ausgaben Ihres Unternehmens für freiwillige  
Zusatzleistungen? (n = 131)
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Monetäre Anreize

Für den Gewinn und die Bindung von Beschäftigten ist das Entgelt weiterhin ein wesentliches Kriterium. 
Durch die Vielzahl der Informationen, die durch die Medien und das Internet zur Verfügung stehen, ist 
eine deutlich höhere Transparenz der gezahlten Entgelte in den einzelnen Branchen möglich geworden.

Damit kann schnell festgestellt werden, ob das gezahlte Entgelt für eine bestimmte Arbeitsaufgabe 
marktüblich bzw. marktgerecht ist (für weitere Informationen hierzu siehe z. B. Feggeler und Koczy 
2020). Eine weitere Komponente, die zu einer Zufriedenheit der Beschäftigten mit ihrem Entgelt führt, 
ist die Frage nach der Leistungsgerechtigkeit. In der Metall- und Elektroindustrie werden daher variable 
Entgeltbestandteile gezahlt, die entweder von der Leistung des Einzelnen oder einer Beschäftigten-
gruppe und/oder in einigen Fällen auch vom Unternehmenserfolg abhängig sind. So kann eine Leis-
tungsdifferenzierung zwischen den einzelnen Beschäftigten vorgenommen werden. 

Daher ist bei einer ganzheitlichen Betrachtung von Vergütungssystemen, wie sie in dieser Studie 
vorgenommen wird, die Abfrage der rein monetären Entgeltbestandteile unerlässlich. Von besonderem 
Interesse war in diesem Zusammenhang, welche monetären Leistungen die befragten Unternehmen 
über das vertraglich vereinbarte Grundentgelt hinaus zahlen und von welchen Merkmalen, Kennzahlen 
oder Zielen diese Leistungen abhängig sind.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

fehlendes Interesse der Belegschaft

Unzufriedenheit der Belegschaft mit
bestehendem Angebot

Fehlen einer klaren Strategie

fehlendes Instrument, um Wirksamkeit zu
messen bzw. Verhaltensänderungen festzustellen

gesetzliche Vorgaben

administrative Hürden

Kosten der angebotenen Zusatzleistungen

wesentlich teilweise wichtig unwesentlich

Abb. 21: Welche der nachfolgenden Aspekte sehen Sie als die wesentlichen Herausforderungen für Ihr 
Unternehmen hinsichtlich der Ausgestaltung von freiwilligen Zusatzleistungen? (n = 130)
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Leistungszulagen

In vielen Unternehmen sind Mitarbeitergespräche ein fester Bestandteil ihrer Führungs- und Perso-
nalentwicklungsprozesse. Abbildung 22 zeigt, dass mehr als 80 % der Unternehmen diese Gespräche 
regelmäßig führen, mit Beschäftigten mit und ohne Führungsverantwortung.

Ein Gegenstand des Mitarbeitergesprächs ist oftmals die Leistungsbeurteilung des Beschäftigten. Rund 
65 % der teilnehmenden Unternehmen geben an, regelmäßig Leistungsbeurteilungen mit Entgeltrele-
vanz mit Beschäftigten und Führungskräften durchzuführen (siehe Abbildung 23). Weitere knapp 20 % 
der Unternehmen führen Leistungsbeurteilungen ohne Entgeltrelevanz durch. 

Die durchschnittliche Höhe der Zulage beträgt in den meisten Fällen 10–20 % des Grundentgelts.  
Eine Ausnahme bilden hier die Führungskräfte auf Ebene der Bereichs-/Gesamtleitung, deren Anteil 
meist zwischen 20 und 30 % des Grundentgelts liegt (siehe Abbildung 24).

Am häufigsten werden persönliche Kompetenzen, Arbeits- und Sozialkompetenzen als Merkmale für 
die Leistungsbeurteilung genutzt (siehe Abbildung 25).

ja nein
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Abb. 22: Führen Sie regelmäßig Mitarbeitergespräche? (n = 131)

Abb. 23: Führen Sie regelmäßig Leistungsbeurteilungen unter Berücksichtigung von  
Beurteilungsmerkmalen durch? (n = 123)
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Abb. 24: Wenn ein Teil des Entgelts eines Mitarbeiters (variable Leistungszulage, Sonderzahlungen etc.) 
von dem Ergebnis einer Leistungsbeurteilung abhängt, wie hoch ist dieser Anteil durchschnittlich? (n = 89)

Abb. 25: Welche Beurteilungsmerkmale liegen Ihren Leistungsbeurteilungen zugrunde?  
(n = 109, Mehrfachauswahl möglich)
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Kennzahlenbasierte Prämien, Mehrverdienst

Rund ein Drittel der teilgenommenen Unternehmen gibt an, dass bei einem Teil der Belegschaft die 
variablen Entgelte (z. B. Prämien, Akkordentgelte etc.) von der Erreichung zuvor definierter Kennzahlen 
(z. B. Menge, Qualität) abhängig sind. Dieser Wert fällt etwas geringer aus, wenn man ausschließlich 
Beschäftigte ohne Führungsverantwortung betrachtet (siehe Abbildung 26). 

Abbildung 27 zeigt die durchschnittlichen Höhen der variablen Entgelte in Abhängigkeit der Grund-
entgelte. 

Als Berechnungsgrundlage für die Höhe der kennzahlenbasierten, variablen Entgelte werden häufig 
Qualitätskennzahlen, Mengenkennzahlen sowie Zeit-/Terminkennzahlen verwendet (siehe Abbildung 28). 
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Abb. 26: Hängt ein Teil des variablen Entgelts eines Mitarbeiters (z. B. Prämie, Akkord etc.)  
von der Erreichung zuvor definierter Kennzahlen (z. B. Menge, Qualität) ab? (n = 126)

Abb. 27: Wenn ein Teil des variablen Entgelts eines Mitarbeiters (z. B. Prämie, Akkord etc.)  
von der Erreichung zuvor definierter Kennzahlen (z. B. Menge, Qualität) abhängt, wie hoch  
ist dieser Anteil durchschnittlich? (n = 78)
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Zielabhängige Entgeltkomponenten

Zielvereinbarungen werden als Führungsinstrument in vielen Betrieben genutzt, um das Leistungsver-
halten der Beschäftigten auf bestimmte Themenschwerpunkte (Ziele) zu fokussieren. Abbildung 29 
zeigt, dass rund ein Drittel der Betriebe individuelle Zielvereinbarungen mit Beschäftigten ohne Füh-
rungsverantwortung abschließt, teils mit, teils ohne Entgeltrelevanz. Erfahrungsgemäß werden Zielver-
einbarungen jedoch nicht flächendeckend, sondern nur für bestimmte Spezialistenfunktionen, z. B. im 
Vertrieb oder im Einkauf, eingesetzt. Bei den Führungskräften liegt dieser Anteil deutlich höher. 

Die durchschnittliche Höhe der zielabhängigen Entgeltkomponenten beträgt in den meisten Fällen 
10–20 % des Grundentgelts (siehe Abbildung 30).

Besonders häufig werden finanz-, kunden- oder prozessbezogene Ziele vereinbart (siehe Abbildung 31).

Die Laufzeit der Zielvereinbarungen beträgt in allen Fällen ein Jahr.
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Abb. 28: Welche Prämienkennzahlen werden hierzu genutzt? (n = 63, Mehrfachauswahl möglich)

Abb. 29: Schließen Sie mit Ihren Beschäftigten individuelle Zielvereinbarungen ab? (n = 128)
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finanzbezogene Ziele (z. B. Senkung der Fertigungskosten,
Senkung der Kosten für Ausschuss und Nacharbeit)

kundenbezogene Ziele (z. B. Senkung von
Reklamationen, Ausbau der Kundenkontakte)

prozessbezogene Ziele (z. B. Reduzierung von
Durchlaufzeiten, Kapazitätserhöhung)
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innovation, Verbesserung der Fertigungsgerechtigkeit)

mitarbeiterbezogene Ziele (z. B. Senkung des Energie-
verbrauchs, Einarbeitung in ein neues Aufgabengebiet)

Abb. 30: Falls ein Teil des Entgelts eines Mitarbeiters (z. B. Zielerreichungszulagen, Boni) von der  
Erreichung individueller Ziele abhängt, wie hoch ist dieser Anteil durchschnittlich? (n = 82)

Abb. 31: Welche individuellen Ziele werden häufig vereinbart? (n = 94, Mehrfachauswahl möglich)
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Erfolgsbezogene Entgeltkomponenten

Neben individuellen Zielen und Kennzahlen nutzen Unternehmen abteilungs-, gruppen- oder unter-
nehmensbezogene Ziele als Grundlage für ein variables Entgelt der Beschäftigten (siehe Abbildung 32). 
Auch hier ist die Verbreitung bei Führungskräften höher als bei Beschäftigten ohne Führungsverant-
wortung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich in den meisten Fällen um übertarifliche Entgelt-
bestandteile handelt, da in den wenigsten Tarifverträgen der Metall- und Elektroindustrie erfolgs-
bezogene Entgeltbestandteile zulässig sind.

Die Verteilung der durchschnittlichen Höhen in Abhängigkeit des Grundentgelts ist Abbildung 33 zu 
entnehmen. Hier zeigt sich ebenfalls, dass der Unternehmenserfolg bei Beschäftigten ohne Führungs-
verantwortung zu einem geringeren Anteil in das Entgelt einfließt als bei Führungskräften.

Die meistgenutzte Kennzahl ist das operative Ergebnis (siehe Abbildung 34).
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Abb. 32: Hängt ein Teil des variablen Entgelts (z. B. übertarifliche Prämien, Boni) von der Erreichung 
zuvor definierter Unternehmens- oder Gruppenziele (z. B. Gewinn, Umsatz) ab? (n = 123)
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Anzahl Nennungen
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Abb. 34: Welche unternehmensbezogenen Ziele bzw. Kennzahlen werden hierzu genutzt?  
(n = 86, Mehrfachauswahl möglich)
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Abb. 33: Wenn ein Teil des variablen Entgelts (z. B. übertarifliche Prämien, Boni) von der Erreichung  
zuvor definierter Unternehmens- oder Gruppenziele (z. B. Gewinn, Umsatz) abhängt, wie hoch ist  
dieser Anteil durchschnittlich? (n = 93)
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Sonstige Vergütungsbestandteile

Neben den bereits dargestellten, von der Unternehmens- oder individuellen Leistung abhängigen 
Entgeltbestandteilen bieten die Unternehmen unterschiedliche weitere monetäre Zusatzleistungen, wie 
ein 13. Monatsentgelt, Jubiläumszuwendungen oder vermögenswirksame Leistungen an. Abbildung 35 
zeigt die Verbreitung dieser Leistungen in Abhängigkeit der Beschäftigtengruppe.
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Abb. 35: Welche der nachfolgenden sonstigen Vergütungsbestandteile erhalten Ihre Beschäftigten?  
(n = 130, Mehrfachauswahl möglich)



ifaa-Studie: Anreiz- und Vergütungssysteme in der Metall- und Elektroindustrie — Teil 234

Fazit

Die dargestellten Ergebnisse zeigen die große Bandbreite an monetären und nicht monetären Leis-
tungen, die den Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie, unabhängig vom fixen Grundentgelt, 
angeboten werden. Hierzu zählen sowohl klassische Entgeltkomponenten wie Leistungszulagen oder 
betriebliche Sonderleistungen, nicht monetäre Zusatzleistungen, wie eine Kantine oder betriebliche 
Weiterbildung, als auch weitere attraktive Anreize, die sich aus der Arbeitsorganisation ergeben, wie  
z. B. die Möglichkeit zur flexiblen Arbeit.

Unter den abgefragten Zusatzleistungen ist die betriebliche Altersversorgung am weitesten verbreitet 
und spielt wahrscheinlich auch finanziell die größte Rolle. Zusätzlich dazu legen die meisten Un-
ternehmen Wert auf fachliche Weiterbildung, Gesundheitsvorsorge (z. B. in Form von Impfungen), 
Verpflegung sowie anlassbezogene Unternehmungen und Geschenke. Insgesamt zeigen sich ähnliche 
Schwerpunkte wie in der Erhebung im Jahr 2017, insbesondere der Fokus auf Vorsorge, Weiterbildung 
und Verpflegung.

Viele der abgefragten Zusatzleistungen sind in ihrer Verbreitung in den vergangenen Jahren stark 
angestiegen. Der größte Zuwachs findet sich im Bereich der Haushaltsdienstleistungen. Aber auch die 
Verbreitung von Eltern-Kind-Büros, Jobsharing und Fahrrädern bzw. E-Bikes hat sich mehr als ver-
doppelt. Obwohl diese Leistungen (noch) nicht den großen Verbreitungsgrad wie z. B. die betriebliche 
Altersversorgung haben, zeigt sich hier die größte Dynamik. Wünschen der Beschäftigten nach einer 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, sowie nach mehr Flexibilität kommen die Unter-
nehmen stärker entgegen.

Hinsichtlich der monetären Vergütung zeigt sich, dass erfolgs- und zielabhängige Vergütungsbestand-
teile insbesondere in den oberen Führungsebenen verbreitet sind. Sie machen hier meist 10–20 % des 
Grundentgelts aus. Individuelle, variable Entgeltkomponenten sind bei Beschäftigten ohne Führungs-
verantwortung in Form einer Leistungszulage, die auf einer Beurteilung beruht, vertreten.

Aus den dargelegten Untersuchungsergebnissen wird deutlich, dass die Vergütung der Beschäftigten 
sehr individuell und von unterschiedlichen Faktoren abhängig sein kann. Wie das Angebot von den 
Mitarbeitern wahrgenommen wird und welche Wirkung es im Arbeitsalltag entfaltet, hängt unter 
anderem von der Kommunikation und den individuellen Bedürfnissen der Beschäftigten ab. Es zeigt 
sich jedoch, was insgesamt für die Gewinnung und Bindung der richtigen Fach- und Führungskräfte 
als besonders wichtig erachtet wird: Flexibilität, marktgerechte Grundvergütung und Aufstiegs- bzw. 
Karrieremöglichkeiten.
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